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Nachweis 

 
Hiermit bestätigen wir dem/r Teilnehmer/in 
 
Name, Vorname:   Geb.-Datum:   
 
Anschrift:   
 
Verein:    
 
die aktive Teilnahme an unserer nachfolgenden Fortbildungsmaßnahme im Tanzsport 
 
Fortbildung:   Datum:   
 
Fortbildungsort:   
 
und bestätigen Ihm / Ihr die nachfolgenden Lehreinheiten (LE = 45 Min.) 
 
   5 Lehreinheiten                            15 Lehreinheiten 
 
 
Veranstalter:   
 
Name Dozent:   
 
 
 
     
 Ort, Datum  Stempel / Unterschrift 
 
Hinweise zum Datenschutz des Bundesverband für karnevalistischen Tanzsport in Deutschland e.V. (BkT): 
Durch die freiwillige Angabe der Daten in diesem Formular und Unterschrift anerkenne ich die Datenschutzerklärung des BkT, einzusehen auf 
der Internetseite www.tanzsport-karnevaldeutschland.de und erkläre mich einverstanden, dass die Daten für den vorgesehenen 
Verwendungszweck (Erteilung, Erhalt und Aktualisierung einer Trainer-C Lizenz des DOSB) gespeichert und verwendet werden. 

Hinweise 
Gültigkeitsdauer und Verlängerung von Trainer-C Lizenzen 
Alle vom BkT ausgestellten Trainer-C Lizenzen sind für vier Jahre (Tag genau) gültig, beginnend mit dem 
Ausstellungsdatum der Lizenz. 
Für eine Verlängerung um vier Jahre ist folgendes innerhalb der Gültigkeitsdauer der Lizenz nachzuweisen. 

• Eine mindestens einjährige Tätigkeit als Trainer im karnevalistischen Tanzsport; 
• Mitgliedschaft in einem DTV und LkT Verein; 
• Teilnahme an der vom BkT angebotenen Weiterbildungsmaßnahme im Umfang von mindestens 15 

Lehreinheiten (LE = 45 Min.). 
Für die Verlängerung ungültig gewordener Lizenzen gilt darüber hinaus: 
Im 1. Jahr nach Ablauf der Gültigkeit 

• Zusätzlich zu den oben aufgeführten 15 LE müssen 5 LE in einer Fortbildungsmaßnahme im 
Tanzsport nachgewiesen werden. 

Im 2. und 3. Jahr nach Ablauf der Gültigkeit 
• Zusätzlich zu den oben aufgeführten 15 LE müssen 15 LE in einer Fortbildungsmaßnahme im 

Tanzsport nachgewiesen werden. 
Die Wahl der Fortbildungsmaßnahmen sollen im Vorfeld mit der Verantwortlichen für die Organisation des 
Lizenzerhalts im BkT abgesprochen werden. Dieses Formular mit dem Nachweis über die geleisteten 
zusätzlichen Fortbildungsmaßnahmen muss zur Beantragung der Verlängerung mit vorliegen. 
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